
 
 
 
 
 

Rückkauf eigener Namenaktien 
 
 
 
Alcon AG, Fribourg 
 

Alcon AG, Rue Louis-d'Affry 6, 1700 Fribourg, Schweiz ("Alcon") kündigte am 25. Februar 2025 an, ein 
Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu USD 750 Millionen durchzuführen. Die zu erwerbenden Namenaktien werden 
im eigenen Bestand gehalten und sollen den Verwässerungseffekt von Namenaktien ausgleichen, die im Rahmen der 
aktienbasierten Anreizpläne von Alcon ausgeübt werden. Die Durchführung und der Umfang der Aktienrückkäufe hängen 
von den Marktbedingungen ab. 

Zur Illustration sei darauf hingewiesen, dass das Rückkaufvolumen von bis zu USD 750 Millionen, basierend auf dem 
Schlusskurs der Namenaktien von Alcon an der SIX Swiss Exchange am 27. März 2025 von CHF 84.60 und einem USD/CHF-
Wechselkurs von 0.8822 ca. 7.82 Millionen Namenaktien bzw. ca. 1.57 % des derzeitigen Aktienkapitals und der 
Stimmrechte von Alcon entspricht. 

Das Rückkaufprogramm ist von der Anwendung der ordentlichen Bestimmungen des Übernahmerechts gestützt auf Kap. 
6.1 des Rundschreibens Nr. 1 der Übernahmekommission vom 27. Juni 2013 (Stand 1. Januar 2016) freigestellt und bezieht 
sich auf insgesamt maximal 49'970’000 Namenaktien, entsprechend auf maximal 10% des derzeit im Handelsregister 
eingetragenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Alcon (das heute im Handelsregister eingetragene Aktienkapital 
beträgt CHF 19'988'000.00 und ist eingeteilt in 499'700'000 Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert). 

Die Namenaktien von Alcon sind gemäss International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotiert. Das 
Aktienrückkaufprogramm erstreckt sich nicht auf die an der NYSE kotierten Namenaktien von Alcon. 
 
Dauer des Aktienrückkaufs 

Das Aktienrückkaufprogramm dauert vom 1. April 2025 bis längstens 31. März 2028. Alcon behält sich vor, das 
Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu beenden, und hat keine Verpflichtung, im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms 
eigene Namenaktien zu kaufen. 
 
Maximales Rückkaufvolumen pro Tag 

Das maximale Rückkaufvolumen pro Tag gemäss Art. 123 Abs. 1 lit. c Finanzmarktinfrastrukturverordnung ("FinfraV") ist 
auf der Webseite von Alcon unter folgender Adresse ersichtlich:  
https://investor.alcon.com/stock-information/share-repurchase-history/default.aspx 
 
Veröffentlichung der Rückkauftransaktionen 

Alcon wird laufend über die Transaktionen innerhalb und ausserhalb des Aktienrückkaufprogramms auf ihrer Webseite 
unter folgender Adresse informieren: 
https://investor.alcon.com/stock-information/share-repurchase-history/default.aspx 
 
Nichtöffentliche Informationen 

Alcon bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt dieser Mitteilung über keine nichtöffentlichen Informationen verfügt, die 
kursrelevante Tatsachen im Sinne der Ad-hoc-Publizität-Regeln der SIX Exchange Regulation AG darstellen und veröffentlicht 
werden müssen. 
 
Eigenbestand 

Per 27. März 2025 hielt Alcon direkt und indirekt 4'027’797 Namenaktien. Dies entspricht 0.81 % des heute im 
Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals und der Stimmrechte. 
 
Aktionäre mit mehr als 3% der Stimmrechte 

Gemäss den bis zum 27. März 2025 publizierten Meldungen der SIX Exchange Regulation AG halten folgende Aktionäre 
3% oder mehr der Stimmrechte von Alcon (Berechnungsbasis: heute im Handelsregister eingetragenes Aktienkapital): 

 
- UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, CH 5.845 % gemeldet am 8. Mai 2024 
- BlackRock, Inc., NY, USA 4.94 % gemeldet am 9. November 2019 
- T. Rowe Price Associates, Inc., Baltimore, US 3.02 % gemeldet am 8. Februar 2025 
 
Quelle: SIX Exchange Regulation 
 



 
Alcon hat keine Kenntnis über die Absichten der oben erwähnten Aktionäre bezüglich des Verkaufs von Namenaktien im 
Rahmen des Aktienrückkaufs. 
 
Gebühren und Abgaben 

Der Verkauf der Namenaktien auf der ordentlichen Handelslinie unterliegt für die verkaufenden Aktionäre der 
Umsatzabgabe. Zudem sind die Gebühren der SIX Swiss Exchange AG geschuldet. 
 
Beauftragte Bank 

Alcon hat UBS AG mit dem Aktienrückkaufprogramm mandatiert. 
 
Delegationsvereinbarung 

Zwischen Alcon und UBS AG besteht gemäss Art. 124 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 FinfraV eine Delegationsvereinbarung, wonach 
UBS AG unter Einhaltung von festgelegten Parametern unabhängig Rückkäufe tätigt. Alcon hat jedoch das Recht, diese 
Delegationsvereinbarung ohne Angabe von Gründen jederzeit aufzuheben respektive die Parameter gemäss Art. 124 Abs. 
3 FinfraV und anderen anwendbaren Bestimmungen abzuändern. 
 
Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Schweizerisches Recht / Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Fribourg. 
 
 
Valorennummer, ISIN und Tickersymbol 

Namenaktien Alcon AG 
von CHF 0.04 Nennwert 43.249.246 CH0432492467 ALC 
 
Ort und Datum 
 
Fribourg, 31. März 2025 
 
 
 
Dieses Inserat stellt keinen Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar. 
This offer is not made in the United States of America and/or to U.S. persons and may be accepted only by Non-
U.S. persons and outside the United States of America. Offering materials with respect to this offer must not be 
distributed in or sent to the United States of America and must not be used for the purpose of solicitation of an 
offer to purchase or sell any securities in the United States of America. 
 

 


